
2026/0100/610 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
610 - Stadtplanung / Bauordnung 
Bericht erstattet:  

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung 
Netto-Markt Saarbrücker Straße", Gemarkung 
Homburg, hier: Prüfung und Abwägung der 
Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ortsrat Homburg (Anhörung) 09.03.2026 Ö 
Bau-, Umwelt- und Vergabeausschuss 
(Vorberatung) 10.03.2026 N 

Stadtrat (Entscheidung) 26.03.2026 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
a) Es wird die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß der 
beiliegenden Beschlussvorlage sowie die Übernahme des 
Abwägungsergebnisses in die Planung beschlossen.  
b) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Erweiterung Netto-Markt Saarbrücker 
Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), wird 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung sowie die 
Auswirkungsanalyse werden gebilligt. 
 
Sachverhalt 
 
Der Stadtrat hat am 19.12.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Erweiterung Netto-Markt Saarbrücker Straße“ beschlossen. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde am 13.02.2025 im 
Stadtrat gebilligt. 
 
Die Veröffentlichung im Internet bzw. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und 
parallele elektronische Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Erweiterung Netto-Markt 
Saarbrücker Straße“ fand vom 26.05.2025 bis zum 30.06.2025 statt. Die während 
dieser Zeit vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden hat der Stadtrat der Kreisstadt 
Homburg mit dem in der beiliegenden Beschlussvorlage dargestellten Ergebnis 
geprüft. BürgerInnen haben sich zur vorliegenden Planung nicht geäußert. 
 
Der Stadtrat beschließt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 



gemäß der beiliegenden Beschlussvorlage sowie die Übernahme des 
Abwägungsergebnisses in die Planung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden, die sich zur Planung geäußert haben, von 
dem Ergebnis der Abwägung in Kenntnis zu setzen. Hierzu ist das Ergebnis der 
Abwägung den o. g. Behörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 
den Nachbargemeinden schriftlich mitzuteilen. 
 
Der Stadtrat beschließt gem. § 10 Abs. 1 BauGB den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan, als Satzung. Die Begründung 
sowie die Auswirkungsanalyse werden gebilligt. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit Vorhaben- und Erschließungsplan sind dem beigefügten 
Lageplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 4.800 
m2. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB. 
Auch auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG ist bei der öffentlichen 
Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
In der Bekanntmachung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ferner darauf hinzuweisen, 
wo der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
 
Anlage/n 
 
1 Teil A: Planteil (öffentlich) 
2 Teil B: Textteil (öffentlich) 
3 Begründung (öffentlich) 
4 Lageplan (öffentlich) 
5 Synopse Abwägung (öffentlich) 
6 Auswirkungsanalyse (öffentlich) 
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